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 Veröffentlicht am 25.03.1953

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z7 H1

Rechtssatz

In allen Fällen, wenn streitige privatrechtliche Vorfragen mit präjudizieller Wirkung im Verfahren der freiwilligen

Gerichtsbarkeit hervorkommen, ist dieses stets auf solange zu unterbrechen, bis der anhängig zu machende Prozeß

über die streitige Rechtsfrage rechtskräftig entschieden ist.
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